
 

 

2. Nachtragssatzung 
 

zur Beitrags- und Gebührensatzung Abwasserbeseitigung des Zweckverbandes Mittelzentrum 

Bad Segeberg - Wahlstedt 

 

 

Aufgrund des § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Ver-

bindung mit § 3 Abs. 6 der Verbandssatzung, § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, 

der §§ 1, 2, 6, 8, 9 und 9a des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein und der §§ 1 

und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes, alle in der jeweils gelten-

den Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 08. Dezem-

ber 2015 die folgende 2. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung Abwasserbe-

seitigung des Zweckverbandes Mittelzentrum Bad Segeberg - Wahlstedt vom 17.12.2013 er-

lassen: 

 

Artikel 1  
 

§ 18 

Gebührenmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung 

 

Absatz 1, Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

 

(1) Je angefangenen Quadratmeter (1 m²) wird eine einheitliche Gebühr erhoben. 

 

 

Artikel 2 

 

§ 25 

Gebührensätze 

 

Der Paragraph wird wie folgt neu gefasst: 

 

Die Gebühr beträgt ab 01.01.2016 

 

1. für die Schmutzwasserbeseitigung   2,59 Euro je m³ 

2. für die Niederschlagswasserbeseitigung  0,39 Euro je angefangenen m². 

 

 

Artikel 3 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft. 

 

 

 

Bad Segeberg, den 18.12.2015 

 

     

gez. Schönfeld   L.S. 

 

Dieter Schönfeld 

Verbandsvorsteher 


